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Der Franchisevertrag
im schweizerischen Recht

Der Franchisevertrag erfreut sich einer stetig wachsenden Beliebtheit im Geschäftsverkehr.
So stehthinter omnipräsenten Labels wieMcDonalds, Bang &Olufsen, Holidoy Inn oderOBI
ein rechtlich komplexes Vertragssystem. Trotz der wirtschaftlichen Bedeutung des Franchi
severtrags findet dieser in der Lehre eine unterproportionale Beachtung. Es wird nachfol
gend das rechtliche Umfeld in einer summarischen Ubersicht dargestellt.

I. Einleitung

Beim Franchiseverirag räumt der Fran
chisegeber gegen Entrichtung einer ein
maligen Einstiegsgebiihr und einer lau
fenden Umsatzabgabe dem Franchiseneh-
mer das Recht ein, bestimmte Waren und
Dienstleistungen nach einem einheit
lichen Geschäftskonzept ineinem exklusiv
zugesicherten Gebiet zu vertreiben. Der
Franchisegeber verpflichtet sich zur Ver
mittlung des systemeigenen Betriebskon
zeptes, zur fordaufenden Beratung und
Schulung und stelh dem Franchisenehmer
die Marke(n) sowie weitere Immaterial-
güterrechte zurVerfügung.

Zusammengefasst handelt es sich um
einen Arbeitsleistungsvertrag mit ausge
prägten Gebrauchsiiberlassungselemen-
ten, der regelmässig eine Absatzpflicht
beinhaltet.

Während das Produktfranchising nur
auf eine bestimmte Ware beschränkt

bleibt, wird dem Franchisenehmer beim
Betriebsfranchising ein ganzes Bündel an
Know-how (das sog. franchise-package)
sowie Dienst- undWarenleistungen zuge
sichert.

Branchenmässig am stärksten vertre
ten ist das Franchising in den Bereichen
Dienstleistungen, Handel und Gastrono
mie,

Im IdealfaU profitiert der Franchisege
ber durch die Fortführung seines bewähr
ten Konzeptes ohne Übernahme von kapi

talintensiven Betriebsrisiken, während
der Franchisenehmer beim Gang in die
Selbständigkeit aufdieErfahrungen eines
bereits bewährten Systems zurückgreifen
kann, wodurch sich sein wirtschaftliches
Risiko ebenfalls verringert.

II. Rechtsnatur und Abgrenzungen

Der Franchisevertrag ist im Obligationen
recht nicht geregelt undwird alsInnomi-
natkontrakt sowohl den gemischten als
auch den Verträgen sui generis zugerech
net'.

Eine Zuordnung unter die Bestimmun
gen des Arbeitsvertrags scheitert in Er
mangelung eines absoluten Subordina-

Ci
v/'

Michael Kuli
Dr. iur, Rechtsanwalt

Elbert &Kuli Advokaten
Basel

Insolvenz- und Wirtschaftsrecht • 3/2002

tionsverhältnisses und der wirtschaft
lichen Selbständigkeit des Franchiseneh-
mers, wobei ausländische Gerichte beim
VorÜegen eines weitgehenden Weisungs
rechts desFranchisegebers das Verhältnis
schon als Arbeitsvertrag qualifiziert haben
(mit allen sozialversicherungsrechtüchen
Konsequenzen)^.

Eine ausschliessliche Unterstellung des
Franchisevertrags unter die agenturrecht
lichen Bestimmungen scheitert am Um
stand, dass der Franchisenehmer Verträ
ge in eigenem Namen und auf eigene
Rechnung abschliesst.

Ein Gesellschaftsvertrag kann trotz der
gleichgerichteten Bestrebungen in An
betracht einer fehlenden Interessenge
meinschaft und in Ermangelung einer
partnerschaftlichen Zusammenarbeit aus
geschlossen werdend

Der Franchisevertrag wird als Dauer
schuldverhältnis mit Mindestlaufzeit aus
gestaltet, umdem Franchisenehmer einen
Investitionsschutz zu garantieren (Amor
tisationsmöglichkeit). Deshalb ist eine

Baudenbachkr C\ri., Die Betiandlung desFranclii-
severtrags im schweizerisctien und europäischen
Recht, S. 373 ff-, in: Neue Verlr^sformen der
Wirtschaft, 2. Aufl. Bern 1992; GR-Schluep/
AM.STIT/., Einleitung vorArt. 184 ff. N152; Stcin-
wiG(iER Maithias, Die Beendigung des Franchise-
venrags,S.223 ff.
Vgl. Bai"oka'r\cher, S, 386 mit Verw'eis auf einen
Entscheid des französischen Kassationshofs.
OR-Schll'ep/Amstltz, N133.
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Vertragsauflösungnurexnuncmöglich
undeinegenerelleZuordnungunterdas
Auftragsrechtausgeschlossen.

Schliesslichscheiterteineganzheitliche
ZuordnungunterdenLizenzvertragan
derEingliederungdesFranchisenehmers
indasSystemundderÜbertragungdes
franchise-package.

III.Vertragsform

DerFranchisevertragkannnachArt.II
Abs.1ORformlosabgeschlossenwerden.
DieschrifthcheFormwirdabervonden
Parteienregelmässigvereinbartundauch
fürnachfolgendeVertragsanpassungaus
drücklichvorgesehen''.

DaderFranchisegeberdemFranchise-
nehmermeisteinenFormularvertrag
unterbreitet,giltesdievomBundesgericht
entwickelteRechtsprechungzuArt.8
UWGundinsbesonderedieUngewöhn-
lichkeits-undünklarheitsregelzubeach
ten?.
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lensregelnhandelt,habendiedarinslatu-
iertenGrundsätzenichtnurbeivertragli
chemEinbezug,sondernauchdarüber
hinausalsGewohnheitsrechtBeriicksich-
tigungzufinden».

ZudenPfhchtendesFranchisegebers
gehörennachdemEhrenkodexu.a.das
Bestehenmindestenseines,bereitsbe
währtenPilotprojekts,dieVerpflichtung
zurlaufendenSchulungundBetreuung
undzufairemVerhalteninderPartner-
WerbungsowiezurEntrichtungeineran
gemessenenEntschädigungbeiVerein
barungeinesnachvertraglichenWett
bewerbsverbots.Danebenenthältder
EhrenkodexeinenKatalogbezüglichdes
mindesterforderlichenVertragsinhalts,fiir
denSchriftlichkeitvorausgesetztviird'.

dengesamtenVertragsinhalt.EineUn
gleichbehandlungvonFranchisenehmern
istnurdortgerechtfertigt,wodieGleich
behandlungihrerseitsMissverhältnisse
schaffenwürde'̂.

DerFranchisenehmernzugesicherte
GebietsschutzstellteineGarantieerklä
runggemässArt.111ORdar,welcheei
nendirektenAnspruchaufBeseitigung
gegenüberdemFranchisegebereinräumt.

AufWarenlieferungendesFranchisege
bersgelangenkaufrechtlicheBestimmun
genzurAnwendung.HatsichderFran
chisenehmerzumausschliesslichenWa
renbezugvomFranchisegeberunter
gleichzeitigerPreisbindungverpflichtet,
kannderFranchisegeberbeieinerVeriet-
zungnachArt.97ffORvorgehen,'2.Meist
wWinFranchiseverträgenjedochdie
MöglichkeiteinerausserordenüichenVer
tragsauflösungnachvorangegangener
AbmahnunguntergleichzeitigerSchaden
ersatzpflichtvorgesehen.

DieLeistungeinerEinstiegsgebührsoll
denAufwandanlässlichvonSystemaufl)au
und-entwicklungsowieinsbesonderedie
konkreteEinführungdesFranchiseneh
mersdurchdenFranchisegeberabgelten.
DerenAngemessenheitmussimmerunter
EinbezugderHöhederlautendenUm
satzabgabebeurteiltwerden.

Unterbleibenvertraglichzugesicherte
BemühungenundfindeteinKnow-How-
Transfernichtstatt,stehtdemFranchise
nehmernachderhiervertretenenAnsicht

IV.Bestimmungderanwendbaren
Rechtsnonnen

ImLichtederVertragsautonomiekönnen
dieParteiendenVertragsinhaltunddie
gegenseitigenRechteundPflichtengrund
sätzlichfreivereinbaren,soweitdieser*
nichtzwingendenNormenzuwiderläuft.

DispositiveGesetzesbesümmungenge
langenbeifehlender,vertraglicherRege
lungoderbeieinerteüweisenNichtigkeit
zurAnwendung.Kannnichtaufbestehen
deNormenzurückgegriffenwerden,sind
Regehl«suigeneris»zuschaffen,diedem
mutmasslichenParteiwUenzuentspre
chenhaben.DasBundesgerichthatsich
dabeifüreineErmittlungdesanwend
barenRechtsimEinzelfallaufgrunddes
konkretenVertragsinhaltsausgespro-
chen^

DerSchweizerFranchise-Verbandals
Interessenvertretungderangeschlosse
nenFranchisegeberverfügtübereinen
Ehrenkodex,derdasFranchiseverhältnis
ansichundeinenMindeststandarddefi-
niert7.Auchwennessichdabeilediglich
umVereinsmitgliederbetreffendeVerhal-
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V.VertragsinhaltundRechts
anwendung

WirddemFranchisenehmerimVertrag
dasRechtzurNutzungeinerMarkeeinge
räumt,gelangendieauchdenLizenzver
tragbestimmendenNormenzurAnwen
dung.DerFranchisegeberhatdemnach
fürdenSchutzdesImmaterialgutsbesorgt
zuseinundistbeiStörungendurchDrit
tealleinzurEinreichungeinerBeseiti
gungsklageaktivlegitiraiert'o.DerFran
chisenehmerhatihmbekanntwerdende
Verletzungshandlungenumgehenddem
Franchisegeberanzuzeigenundgegen
überdiesemAnspruchaufEinleitungin
dizierterSchritte.ZurSelbsthilfegegen
StörungenDritterkannderFranchiseneh
meraufdieBestimmungendesUWGzu
rückgreifen.

WerdenMobilienoderImmobilien
übergeben,gelangenmiet-oderpacht-
rechtlicheBestimmungenanalogzurAn
wendung.

ZwecksEinhaltungdeseinheitlichen
BetriebskonzeptsverfugtderFranchise
geberübereinWeisungsrechtanalog
demjenigendesAuftraggebers(Art.397ff.
OR).Eristdabeiabergehalten,sämüiche
Franchisenehmergleichzubehandeln.
DiesesGebotzurGleichbehandlunger
strecktsichnachAnsichtdesVerfassers
nichtblossaufkonkrete,derSystemein
heitdienendeWeisungen,sondernauf

^Baudenbacher,S.377.Vgl.auchdenEhrenkodex
desSchweizerFranchiseVerbandZiff.5.

5Vgl.alsKurzübersichtGuHi/KouER,9Aull6H
N49fif.,7/tun.,815

^BGE118II160f.;Baldenbacher,S.386m.w.H.
DerschweizerischeEhrenkodexentsprichtweit
gehenddemjenigendesdeutschenundweiterer
europäischerFranchiseverbände.

®VglBGE106la107,wozurBestimmungderan-
^altlichenBerufspflichtenaufdieStandesregeln
desAnwaltsverbandszur«näherenAuslecunc«
zurückgegriffenwurde.

'V^.EhrenkodexZiff.2.2,3.1f.,5.4.
BbiEintragungderLizenzinsM'arkenregisterge
mässArt.18MSchGkanndemFranchisenehmer
eineigenesKlagerechtzustehen.Vgl.auch
MSchG-DA\iD,Art.18N5undBGE113II194

"NachBAL-DENiuaiERleitetsichdieGleichbehand-
lungspflichtausderallgemeinenTreuepflichtab
(S.378).
InjfolgedesDauerschuldcharaktersistArt.107
ORabernichtanwendbar.
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das Recht zu, nach einer vergeblichen Ab
mahnung enUveder analog zu Art. 163
Abs. 3 OR den Richter anzurufen und ei
neHerabsetzung sämtlicher Abgaben auf
ein vernünftiges Mass zu verlangen oder
den Vertrag aus wichtigem Grund zu kün
digen. Einen Anspruch auf Herabsetzung
überhöhter Gebühren ist dem Franchise-
nehmer auch für bereits geleistete Zah
lungen als Rückforderungs- oder Ver
rechnungsanspruch einzuräumen. Dies
verhindert, dass sich der Franchiseneh-
mer auf einen Grundlagenirrtum und
damit eine Vertragsungültigkeit berufen
muss. Der Anspruch des Franchiseneh-
mers verjährt analog zu Art. 67 OR (un
gerechtfertigte Bereicherung), wobei der
Fristlauf aus praktischen Überlegungen
erst per Ende der Zusammenarbeit be
ginnt.

Die laufende Umsatzabgabe ist einer
Lizenzgebühr ähnlich, steht jedoch für die
Abgeltung weitaus umfangreicherer Leis
tungen. Zur Überprüfung der Höhe der
Umsatzabgabe lässt sich der Franchisege
bervertraglich meist ein umfassendes Ein
sichtsrecht in die Buchhaltung des Fran-
chisenehmers einräumen. Besteht jedoch
keinInteresse an einerüberdieUmsatzbe
lege hinausgehenden Einsicht, kann ihm
eine solche allenfalls entgegen der vertrag
lichen Vereinbarung verweigert werden.
Andernfalls entstündeeine mit der Macht-
fiille des Arbeitgebers vergleichbare Kom
petenz des Franchisegebers, die konse
quenterweise zurAbsprechung der Selb
ständigkeit des Franchisenehmers mit
sämdichen Konsequenzen fuhren müsste.
Diese Rechtsfolge drängt sich generell auf,
wenn ein Franchisevertrag eine einseitige
und übermässige MachtfüUe des Franchi
segebers statuiert.

Auf die gegenseitigen Geheimhaltungs
und Treuepflicht sind die auftragsrecht
lichen Bestimmungen anwendbar (Art.
398 Abs. 2 OR). Erfolgt daraus ein Kon
kurrenzverbot während der Vertrags
dauer.

VI. Verbindlichkeit

Der Franchisegeber ist bei den Vertrags
verhandlungen in einer doppelt vorteilhaf

ten und dominanten Position. Einerseits
weiss nur er um die Qualität und damit
verbunden um die Erfolgsaussichten des
von ihm angepriesenen Systems, anderer
seits diktiert er als stärkerer Partner den
Vertragsinhalt'5. Deshalb läuft ein interes
sierter Franchisenehmer Gefahr, einen ihn
übervorteüenden Vertrag einzugehen.

Bereits anlässlich der Vertragsverhand
lungen bestehen gegenseitig erhöhte
Sorgfalts- und Treuepflichten. Besonders
zu erwähnen ist dabei die Offenlegung der
wesentlichen Grundlagen für die zukünf
tige Zusammenarbeit''̂ , \vie bspw. die Edi
tion von Finanzkennzahlen bereits beste
hender Franchisebetriebe durch den
Franchisegeber. Auch wenn dieser keine
Umsatz- oder Gewinnzusicherungen ab
geben wird, müssen von ihm vorgelegte
Vergleichszahlen korrekt sein, andernfalls
eraufdas positive Vertragsinteresse haftet.
Die Beweislast für die Richtigkeit solcher
Angaben trifft den Franchisegeber'5.

Unterbreitet der Franchisegeber fal
sche Angaben, unterliegt der Franchise
nehmer einem Grundlagenirrtum oder
gar einer absichtlichen Täuschung nach
den Art. 24 Abs. I Ziff. 4 oder Art. 28
Abs. 1 OR, weshalb er sich auf die Ver
tragsungültigkeit berufen und das nega
tive Vertragsinteresse einfordern kann. Es
gilt dabei die Verwirkungsfristvon Art. 31
Abs. 1OR zu beachten, die im Zeitpunkt
<l&r Entdeckung des Willensmangels zu
laufen beginnt (Art. 31 Abs. 2OR).

Stehen die gegenseitigen Leistungen in
einem eklatanten Missverhältnis, kann
der Vertrag sogar ganz oder teilweise
nichtig sein, was unbefristet geltend ge
macht werden kann und von Amtes wegen
zu berücksichtigen ist. Eine Teihiichtig-
keit nachArt. 20 Abs. 2 OR ist bei einer
überrissenen Umsatzabgabe denkbar, die
den Franchisenehmer einer Verdienst
möglichkeit faktisch beraubt, der Vertrag
ansonsten jedochrechüichvertretbarist.

Da die Messlatte für eine Vertragsnich
tigkeit infolge unsittlichem Vertragsinhalt
wegen Verletzung des Paritätsprinzips
oder Rechtswidrigkeit sehr hoch liegt,
wirdsicheinunerfahrener Franchiseneh
mer mit Vorteil auf eine Übervorteilung
und die daraus folgende Vertragsungültig
keit berufen (Art. 21 OR).
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Schliesslich kann sich ein benachteiligter
Franchisenehmer auch auf Art. 27 ZGB
berufen und infolge einer übermässig lan
gen Bindung oder eines konkret unsitt
lichen oder widerrechtlichen Vertragsin
halts eine Vertragsnichtigkeit geltend ma
chen'6.

VII. Vertragsende

Franc|iiseverträge werden in der Regel für
eine feste Laufeeit abgeschlossen, die dem
Franchisenehmer die Möglichkeit einräu
men muss, seine Investitionen zu amor
tisieren. Erfolgt auf das vorgesehene
Vertragsende keine Kündigung, wird ge
wöhnlich eine Verlängerung von be
stimmter Dauer festgelegt (Verläng^-
rungsklausel).

Ist eine Kündigungsfrist oder ein Ver
tragsende vertraglich nicht vorgesehen,
spricht sich die herrschende Lehre für
eine solche von 6 Monaten nach gesell-
schaftsrechüichem Vorbild (Art. 546
Abs. 1 OR) aus'7, während eine analoge
Anwendung der Art. 404 und Art. 418q OR
inAnbetracht desDauerschuldcharakters
des Fr^chiseverhältnisses als ungenü
gend taxiert wird'» Nebst dogmatischen
Einwänden gegen die Anwendung gesell
schaftsrechtlicher Normen aufsubordina-
tivausgestaltete Franchiseverhältnisse er
scheint dieser Lösungsvorschlag auch
sonst nicht sachgerecht". Dem den Über
legungen der herrschenden Lehre zu
grunde! liegenden Schutzbedürfnis des
Franchisenehmers wirddurcheinesechs
monatige Kündigungsfrist nur vorder
gründig Genüge getan, weshalb durch ei
neVertragsbeendigung entstehende Nach
teile anderweitig abzugelten sind^o.

'3 BGE 118 II 164; Baüdenbacher, S. 384.
OR-Schluep/Amstltz, Einleitung vor Art. 184 ff. N
156; Ehrenkodex ZiB. 3.

'5 Stein-Wigger, S.241.
Vgl. ni.w.H. MartinJ. Ebneter, Der Franchise-Ver-
irag,S. 53.
OR-SaiLL'EP/AM.sTLTz, Einleitung vor Art. 184 ff. N
170ni.\|'.H.
Baüdenbacher, S. 379.

'9 Stein-Wigger, S.267 ff.
Bspw. durch die analoge Anwendung von arbeils-
rechtlichen Schutzvorschriften (Stein-Wigger,
S. 269).'
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Es gilt weiter zu berücksichtigen, dass
auch eine fristgerechte Kündigung gegen
das Rechtsmissbrauchsverbot von Art. 2
Abs. 2 ZGB und das Recht auf Investi
tionsschutz verstossen und eine Schaden
ersatzpflicht des Franchisegebers aus
lösen kann2i. Das Bundesgericht hat sich
bei einer mit der eines Arbeitnehmers ver
gleichbaren Abhängigkeit für eine analo
ge Anwendung von Art. 336 a OR ausge-
sprochen22.

Eine ausserordenüiche Beendigung des
Franchisevertrags ist analog zu Art. 405
Abs. 1OR bei unvorhergesehenen Verän
derungen wie Tod, Eintritt der Handlungs
unfähigkeit oder Konkurs einer der Ver
tragsparteien möglich. Aufgrund des Dau
erschuldcharakters kann eine Kündigung
aber ausschliesslich ex nunc erfolgen.

InderPraxis weit relevantersind ausser-
ordentliche Kündigungen infolge schwer
wiegender Verletzungen vertraglicher
Pflichten. Als Praxisbeispiele können als
Verstösse des Franchisegebers eine fehlen
de Unterstützung, die Verletzung der Ex-
klusiwereinbaning odereine ausbleibende
Belieferung angeführt werden. Letztere
stellen positive Vertragsverletzung dar und
begründen nebst dem Kündigungsrecht
einen Schadenersatzanspruch. Als in der
Praxis wichtigste Verletzungshandlung des
Franchisenehmers steht die Nichüeistung
vereinbarter Abgaben im Vordergrund.

Eine missbräuchliche Kündigung ist
nach dem hiesigen Rechtsverständnis''
gülüg und erscheint in Anbetracht der
«Macht des Faktischen» sachgerecht.
Dem widerrechtlich gekündigten Franchi-
senehmer steht ein Anspruch analog zu
Art. 336a OR zu, wobei der Umfang der
Forderung sich nicht am Gewinn des Fran
chisenehmers zu bemessen hat, sondern
nach richterlichem Ermessen zu bestim
men ist. Andernfalls könnte dem einen un
rentablen Betrieb fuhrenden Franchise-
nehmer keine Entschädigung zugespro
chen werden23.

VIII. Folgen derVeitrags-
beendigung

Mit dem Vertragsende hat derFranchise-
nehmer herauszugeben, was ihm ledig
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lich zum Gebrauch zur Verfügung gestellt
oder zur Nutzung überlassen worden ist.
Die vom Franchisenehmer erworbenen
Gegenstände bleiben dagegen in dessen
Eigentum, soweit der Franchisegeber
nicht ein vertraglich eingeräumtes Recht
auf Rückerwerbung geltend macht und
angemessene Entschädigung anbietet.

Hat derFranchisenehmer während der
Vertragslaufzeit einen Kundenstamm auf
gebaut, von dem der Franchisegeber
auch nach dessen Ausscheiden profitie
ren kann, hat letzterer den geschaffenen
Wettbewerbsvorteil analog zur agentur-
rechüichen Bestimmung von Art. 4l8u
Abs. 1OR zu entschädigen. Dem Richter
steht bei der Bemessung deren Höhe ein
beachtlicher Ermessensspielraum zu,
weshalb er die konkreten Verhältnisse zu
gewichten hat. Dieser Entschädigungsan
spruch entfällt nach derhier vertretenen
Ansicht lediglich bei einer vom Franchi
senehmer verschuldeten, ausserordent-
lichen Vertragsauflösung durch den Fran
chisegeber. Kündigt der Franchiseneh
mer das Verhältnis ordentlich ist nicht
einzusehen, weshalb ihm der geschaffene
Mehrwert nicht gleichwohl entschädigt
werden sollte '̂̂ .

Agentur undsubsidiärArbeitsrecht fin
den ebenfalls analog Anwendung, wenn
der Franchisenehmer ein nachvertragli
ches Konkurrenzverbot eingegangen ist.

^Erverfügt in diesem Fall über einen un
verzichtbaren Anspruch auf Ausrichtung
einer Karenzentschädigung nach Art.
4l8d Abs. 2 OR, der sich am mutmass-
lichen, zukünftigen Einkommen ohne das
Konkurrenzverbot bemisst.

Karenz- und Kundschaftsentschä
digung können kumulativ geschuldet
sein, da sie differente Leistungen abgel-
ten25.

Bei einer vorzeitigen Vertragsbeendi
gung haftet die schuldhaft handebide Par
tei auf das positive Vertragsinteresse.
Wenn bei einer Vertragsauflösung aus
wichtigem Grund keine Partei ein Ver
schulden trifft, hat der Richter bezüglich
der vermögensrechtlichen Konsequenzen
auf eine Lösung nach Recht und Billigkeit
unter analoger Anwendung der Art. 4l8r
und Art. 337b Abs. 2 OR i.Vm. Art. 4ZGB
zu befinden.

K. Lösungsansätze in den zwei
häufigst auftretenden Konflikt-
^len

Häufigstes Konfliktpotential bei Franchise
verhältnissen bildet ein Missverhältnis der
beidseitigen Leistungen sowie gegenseitig
behauptete Ansprüche bei Beendigung der
Zusammenarbeit. Wie zur Verbindlichkeit
von Franchiseverträgen ausgeführt, liegt
die Messlatte fiir einen vertraglich benach
teiligten Franchisenehmer hoch, sich des
halb auf eine Nichtigkeit oder Ungültigkeit
mit Erfolgsaussichten berufen zu können.
Überhaupt bleibt dem Franchisenehmer in
der Regel nur die Möglichkeit des «take it
orleave it». Es drängt sich deshalb in An
lehnung an ausländische Rechtsordnungen
eine richterliche Inhaltskonü-olle von Fran-
chi$everträgen auf, was in einem Gesetz
über Allgemeine Geschäftsbedingungen
vorgesehen werden könnte^^ und auf Klage
des Franchisenehmers jederzeit stattzufin
den hätte. Eine derartige Lösung liegt nahe,
zumal Art. 8UWG bei Innominatkontrakten
nicht greift27.

B^i der Beendigung eines Franchisever-
hälttiisses stellt sich sodann immer eine
Vielzahl von Rechtsfragen aufgrund der
gegenseitigen Ansprüche (Kundschafts
und Karenzentschädigung, Investitions
schutz, ausstehende Vertragsleistungen
u.a.) Da die gegenseitigen Ansprüche bei
Vertragsschluss nicht vorhersehbar sind,
erscheint die Gültigkeit von im Voraus fest
gelegen Abgeltungssummen als rechtlich
heik^. Durchaus denkbarist aber, dass sich
die Ifarteien bei Vertragsschluss über die
zukünftigen Berechnungsgrundlagen eini
gen imd eine diesbezügliche Schiedsabrede
in den Vertrag aufiiehmen. Damit können
bei Vertragsbeendigung nach Aufiiahme der
wesentlichen Fakten die gegenseitigen An
sprüche einfach berechnet werden.

ScHuuHEss, Der Franchisevertrag nach schwei
zerischem Recht, S. 200 f.. OR-Schluep/
Amstütz, Einleitung vor Art. 184 flf. N171 m.w.H.

" BGE 1I8II l64 m.w.H.
Stein-Wicger, S.279 ff.
Anders Art. 4l8u Abs. 3 OR.

" STEI.'j-WlGGER, S. 336.
Vgl. Stein-Wigger, S.250f.
Ebneter, S. 49.
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